
A uf der Konferenz der Justiz-
ministerinnen und Justizmi-
nister des Bundes und der

Länder im Juni 1997 wurde die Ein-
führung des elektronisch überwach-
ten Hausarrests diskutiert und in
dem entsprechenden Beschluß »die
Absicht der Berliner Justizsenatorin
zur Kenntnis genommen, eine Bun-
desratsinitiative zur Änderung des
Strafvollzugsgesetzes einzuleiten,
die auch in Deutschland – zunächst
im Rahmen einer auf vier Jahre be-
fristeten Erprobungsphase – die Er-
setzung einer an sich zu verbüßen-
den Freiheitsstrafe durch einen
elektronisch überwachten Hausar-
rest gestattet.«1 Dieser Beschluß
wurde begleitet durch eine Vielzahl
von Presseberichten, die mehr oder
weniger sachlich richtig den Be-
schluß der Justizministerkonferenz,
Meinungsbekundungen verschiede-
ner Kriminalpolitiker und Wissen-
schaftler sowie einige internationale
Erfahrungen wiedergaben, sowie
durch eine Reihe aktueller, kriti-
scher Fachpublikationen.2

Fortgesetzte Diskussionen um
die Einführung

Im September 1997 folgte der an-
gekündigte Gesetzesantrag des Lan-
des Berlin,3 der den elektronisch
überwachten Hausarrest nicht als
eine selbständige Strafe vorsieht,
die etwa neben die im Strafgesetz-
buch vorgesehenen Freiheits- und
Geldstrafen treten soll. Vielmehr ist
geplant, den Ländern die befristete
Möglichkeit zu eröffnen, »eine vom
Gericht bestimmte Freiheitsstrafe
nicht mehr in einer Justizvollzugs-
anstalt, sondern im Wege des elek-
tronisch überwachten Hausarrestes

in der Wohnung des Verurteilten zu
vollstrecken.« Ersetzt werden sollen
dem Gesetzentwurf zufolge »kurze
Freiheitsstrafen und Reststrafzeiten
im Wege der Entlassungvorberei-
tung.« Konkret wurde an eine Er-
weiterung von § 11 Strafvollzugsge-
setz (StVollzG) um einen § 11a ge-
dacht, der befristet auf einen Zeit-
raum von vier Jahren die Länder
ermächtigt, Gefangene, die nur
noch sechs Monate einer zeitigen
Freiheitsstrafe zu verbüßen haben,
unter bestimmten Bedingungen un-
ter elektronisch überwachten Haus-
arrest zu stellen. Der Gesetzentwurf
will reagieren auf neue kriminalpo-
litische Entwicklungen, er will »mo-
derne technische Möglichkeiten der
Freiheitsbeschränkung berücksich-
tigen« und außerdem »zu einer Ent-
lastung der seit einigen Jahren unter
Überbelegung leidenden Vollzugs-
anstalten« beitragen. Kosten sollen
angeblich nicht entstehen.

Der Hauptausschuß des Berliner
Abgeordnetenhauses lehnte jedoch
bereits im November des vergange-
nen Jahres die Einführung des elek-
tronisch überwachten Hausarrestes
für das Land Berlin ab – dem Ver-
nehmen nach zugunsten der finan-
ziellen Absicherung der Freien
Straffälligenhilfe und der Opferhil-
fe, die kurz vor dem finanziellen
Aus standen. Für die probeweise
Einführung des elektronisch über-
wachten Hausarrests nach schwedi-
schem Vorbild hatte sich besonders
die ehemalige Berliner Justizsenato-
rin Lore Maria Peschel-Gutzeit
(SPD) stark gemacht, die inzwi-
schen Justizsenatorin in Hamburg
wurde.

Die Diskussion um den elektro-
nisch überwachten Hausarrest wird
dennoch in Bund und Ländern fort-

gesetzt. So berichtet die Presse, daß
das hessische Justizministerium die
Einführung der elektronischen Fuß-
fessel auch ohne Gesetzesänderung
plant und bereits mit einer US-Firma
über den Kauf spezieller Software
verhandelt.4 Ende Januar 1988 hat
der Bundesjustizminister eine »Kom-
mission zur Reform des strafrechtli-
chen Sanktionensystems« einge-
setzt. Die Kommission unter Leitung
des Vorsitzenden des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundesta-
ges, Horst Eylmann, hat den Auf-
trag, »das bestehende Sanktionensy-
stem einer kritischen Überprüfung
zu unterziehen. Dabei soll insbeson-
dere untersucht werden, ob neben
die klassischen Sanktionsformen wie
Geld- oder Freiheitsstrafe zukünftig
auch neue Strafformen treten sollen,
wie etwa der elektronische Hausar-
rest oder die gemeinnützige Arbeit.«5

Dokumentation

Auch in Haftanstalten, Behörden
und in Organisationen sowie in
Vereinen und Verbänden der Straf-
fälligenhilfe entstand bereits Mitte
des vergangenen Jahres eine Debat-
te darüber, ob der elektronisch
überwachte Hausarrest eine sinn-
volle und humane Alternative zum
Freiheitsentzug darstellen kann,
welche Erfahrungen im Ausland ge-
sammelt wurden und wie diese für
die Bundesrepublik zu bewerten
sind. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft für Straffälligenhilfe (BAG-S)
griff dieses aktuelle Thema auf –
nicht zuletzt, weil eine Einführung
elektronischer Überwachungsfor-
men langfristig deutliche Auswir-
kungen auf die kriminalpolitische
Entwicklung und auf den Umgang
mit Straffälligen nach sich ziehen
könnte. So begann im vergangenen
Jahr eine Expertengruppe in der
BAG-S, Informationen, Materialien,
Statistiken und internationale Er-
fahrungen zu sammeln, auszuwer-
ten und zu einer Informationsbro-
schüre »Elektronisch überwachter
Hausarrest – Alternative zum Frei-
heitsentzug« zu verarbeiten. Neben-
einandergestellt haben die Verfas-
ser/innen vor allem auch die Pro-
und Contra-Argumente, die in der
öffentlichen und politischen Debat-
te um den Hausarrest immer wieder
eine zentrale Rolle spielen, und die
Bedingungen und Erfahrungen mit
dieser Maßnahme sowie Fragen

nach deren Übertragbarkeit auf die
Bundesrepublik. 

Die Broschüre informiert über die
technischen Aspekte und gibt einen
kurzen Überblick über den Einsatz
des elektronisch überwachten Haus-
arrestes in anderen europäischen
Ländern und im außereuropäischen
Ausland. Den Hauptteil bildet die
Darstellung der Vor- und Nachteile
des elektronisch überwachten Haus-
arrestes anhand der Argumente, die
von den Befürworter/innen wie den
Gegner/innen des elektronisch über-
wachten Hausarrestes vorgetragen
werden. Die Idee ist umstritten: Die
Befürworter argumentieren vor al-
lem, man könne Kosten und Haft-
plätze einsparen – angesichts der
Überfüllung von Haftanstalten und
der Notwendigkeit von Sparmaß-
nahmen ein zentrales Anliegen auch
in der Bundesrepublik. Internationa-
le Erfahrungen aber zeigen: Zu einer
Entlastung überfüllter Gefängnisse,
geschweige denn zu einer Schlies-
sung von kostenintensiven Haftan-
stalten hat der elektronisch über-
wachte Hausarrest bislang nicht ge-
führt. Im Gegenteil: In den USA ist
die Anzahl der Haftplätze seit der
Einführung der elektronischen Fuß-
fessel kontinuierlich angestiegen –
übrigens auch in den Bundesstaaten,
die von dem elektronisch überwach-
ten Hausarrest in relativ großem
Umfang Gebrauch machen. So liegt
die Befürchtung nahe, daß die »Haft
im eigenen Haus« nicht anstelle von
Strafvollzug, sondern zusätzlich zum
Strafvollzug eingesetzt wird.

Auch die schwedischen Erfahrun-
gen sind für eine Einführung des
Hausarrestes in der Bundesrepublik
letztlich wenig tauglich, denn auf-
grund unterschiedlicher Strafrechts-
systeme sind die schwedischen
Erfahrungen nicht übertragbar.
Schweden verhängt in weitaus
größerem Umfang kurze Freiheits-
strafen und nutzt den Hausarrest,
um insbesondere kurze Gefängnis-
strafen nach Verkehrsstraftaten (Al-
kohol im Straßenverkehr) zurück-
zudrängen. In der Bundesrepublik
hingegen werden laut Gesetz Frei-
heitsstrafen von unter 6 Monaten
nur verhängt, wenn dies zur Einwir-
kung auf den Täter unerläßlich ist
(§ 47 Abs. 1 StGB). Ob aus dieser
Zielgruppe nach den vorgesehenen
Kriterien (laut technischen Vorga-
ben und Berliner Gesetzesantrag:
Wohnung, Telefonanschluß, Ein-
verständnis der im Haushalt leben-
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den Erwachsenen, nicht zu erwar-
tender Mißbrauch des Hausarrests
zu Straftaten, konsequente Sucht-
mittelabstinenz, Einhalten eines
»engen Tagesablaufplans«, der mit
der Vollzugsbehörde erarbeitet
wird, evtl. auch angemessene Zah-
lung an einen Opferfonds) für den
elektronisch überwachten Hausar-
rest eine nennenswerte Zahl in Fra-
ge kommt, muß nach bisherigen in-
ternationalen Erfahrungen stark be-
zweifelt werden.

Kritische Bewertung

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
für Straffälligenhilfe kommt in ih-
rer Broschüre zu einer kritischen
Bewertung: 
• »Der elektronisch überwachte

Hausarrest reduziert keine Haft-
plätze und spart keine Kosten.

• Er bewirkt nicht mehr Sicherheit,
weil er keine Straftaten verhin-
dern kann – dagegen schafft er
neue Tatbestände und Sanktio-
nen, weil er mehr und dichtere
Regeln für die Arrestanten mit
sich bringt. 

• Die offensichtliche Faszination
und Symbolkraft, die die techni-
schen Kontrollmöglichkeiten des
elektronisch überwachten Haus-
arrestes ausüben, stehen in kei-
nem sinnvollen Verhältnis zu
den behaupteten Chancen und
deren Umsetzbarkeit. 

• Er beseitigt nicht die bestehende
Ungerechtigkeit, daß vor allem
arme Menschen wegen geringe-
rer Delikte schneller in Haft ge-
langen als besser situierte. Ar-
beits-, wohnungs-, mittel- und
beziehungslose Straffällige wer-
den auch weiterhin eher eine
Haftstrafe verbüßen als Straffälli-
ge aus den sog. mittleren oder
oberen Schichten der Gesell-
schaft.

• Er trägt nicht zur Resozialisierung
bei. Der elektronisch überwachte
Hausarrest dient lediglich der
Kontrolle: Eine Umverteilung der
Ressourcen von betreuenden
Maßnahmen hin zu kontrollie-
render Technik käme einem Aus-
verkauf des Resozialisierungsge-
dankens gleich und wäre daher
als kriminalpolitische Fehlent-
wicklung zu betrachten.

• Nicht abschließend bedacht sind
praktische Auswirkungen, wie
z.B. eine mögliche Beeinträchti-

mangel nicht bezahlen können
und diese als Ersatzfreiheitsstrafe
im Vollzug verbüßen müssen«.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
für Straffälligenhilfe wird die weite-
re Entwicklung kritisch mitverfol-
gen und -begleiten. Geplant ist ge-
meinsam mit dem SKM (Kath. Ver-
band für soziale Dienste in
Deutschland e.V.) für den 23.–25.
September 1998 die Durchführung
einer internationalen Tagung zum
elektronisch überwachten Hausar-
rest in Aachen. Diese Tagung soll
die Möglichkeit bieten, sich vor al-
lem mit den neueren amerikani-
schen, schwedischen, niederländi-
schen und englischen Erfahrungen
mit dem elektronisch überwachten
Hausarrest auseinanderzusetzen.

Gabriele Kawamura ist Geschäftsfüh-
rerin der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Straffälligenhilfe e.V.
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gung des staatlichen Strafmono-
pols durch die notwendig wer-
dende Einbindung von kommer-
ziellen Unternehmen (die die
Überwachungsgeräte verkaufen,
warten und ihre Dienstleistun-
gen anbieten), wie es insbesonde-
re in den angelsächsischen Län-
dern seit geraumer Zeit zu beob-
achten ist.

• Es müßte nachgewiesen werden,
daß der elektronisch überwachte
Hausarrest als Alternative zur Haft
verfassungsrechtlich angemessen
ist (Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit, Übermaßverbot etc.)
und daß mit den bestehenden Al-
ternativen die gewünschten Effek-
te einer Haftreduzierung nicht er-
reicht werden können. 

• Eine Einführung des elektronisch
überwachten Hausarrestes wäre
verbunden mit der Schaffung und
Veränderung gesetzlicher Rege-
lungen im datenschutzrechtli-
chen Bereich. Bei einer Definition
als selbständige Sanktion oder zur
Überwachung der Bewährung
wäre das Strafgesetzbuch zu ver-
ändern. Bei einer Ausgestaltung
als besondere Vollzugsform sind
entsprechende Regelungen im
Strafvollzugsgesetz vorzunehmen.
Dieser Aufwand ist angesichts der
vielen Bedenken gegen die elek-
tronische Fußfessel im allgemei-
nen und die geringe Anzahl der
womöglich in Betracht kommen-
den Personen im besonderen
nicht gerechtfertigt.«

Statt des elektronisch überwach-
ten Hausarrests empfiehlt die Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Straffäl-
ligenhilfe,
• »die vorhandenen Haftplätze

konsequent zu reduzieren und
statt dessen ambulante Hilfen,
Maßnahmen und Sanktionen als
echte, substituierende Alternati-
ven zu nutzen,

• die Hilfen wie Wohn- und Arbeits-
projekte, Schuldnerhilfen und
Beratungsstellen für Straffällige
und ihre Angehörigen auszubau-
en, weil nur auf diesem Weg
wirkliche Prävention stattfinden
kann,

• stärker in die Förderung und Or-
ganisation Gemeinnütziger Ar-
beit zur Abwendung von Ersatz-
freiheitsstrafen zu investieren,
damit die Zahl der mittellosen
Menschen reduziert werden
kann, die ihre Strafe aus Geld-
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